
Elternbeitragssatzung  1 
 

 

 

Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen 

und für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege  
(Elternbeitragssatzung) 

vom 22.12.2021 
 
 
Auf Grund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), des § 90 Absatz 1 Nr. 3, 
Absatz 3 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652, 2712), sowie des Artikels 1 des Gesetzes zur qualitativen Weiter-
entwicklung der frühen Bildung vom 03. Dezember 2019 – Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch – (§§ 50, 51 KiBiz NRW) (GV. NRW. 2019 S. 894), 
in Kraft ab 01.08.2020, des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV.NRW S. 1029), und § 17 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
1987 (BGBI. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2146) geändert worden ist, hat der Kreistag des Kreises Warendorf in seiner 
Sitzung am 17.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 - Allgemeines 
 
(1) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme 
des Angebots der Förderung von Kindern in Kindertagespflege durch eine geeignete Kin-
dertagespflegeperson, im Haushalt der Kindertagespflegeperson oder im Haushalt der 
Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen wird durch den Kreis 
Warendorf ein öffentlich-rechtlicher Beitrag zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den 
Jahresbetriebskosten erhoben (Achtes Buch Sozialgesetzbuch und Kinderbildungsge-
setz). Hierbei handelt es sich um eine sozialrechtliche Abgabe eigener Art und um eine 
Abgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 KAG NRW. Die Höhe der Elternbeiträge wird für die 
Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und die Inanspruchnahme von Kinder-
tagespflege gemäß der in der Anlage 1 und 2 dieser Satzung angefügten Beitragsstaffel 
festgesetzt. Alle Anlagen sind damit Bestandteil dieser Satzung.  
 
Wird ein beitragspflichtiges Kind zwei Jahre alt, ändert sich der Elternbeitrag zum 01. des 
Monats in dem das Kind das zweite Lebensjahr vollendet hat.  
 
(2) In Kindertageseinrichtungen sind gemäß Anlage 1 je nach vorgehaltenem Angebot die 
Betreuungszeiten 25 Stunden, 35 Stunden und 45 Stunden zu buchen. Alle anderen an-
gegebenen Betreuungszeiten (Anlage 2) beziehen sich auf die Kindertagespflege bzw. 
kombinierte Betreuungsangebote. 
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§ 2 - Beitragspflichtiger Personenkreis 
 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit de-
nen das Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil oder mit einer dieser 
rechtlich gleichgestellten Person zusammen, so tritt dieser bzw. diese an die Stelle der 
Eltern. 
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag 
nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Perso-
nen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Andere Personensorgeberech-
tigte treten an die Stelle der Eltern, soweit sie dem Kind zum Unterhalt verpflichtet 
sind und für das Kind die Aufnahme in eine Tageseinrichtung beantragt haben. 
 
(3) Keine Beitragspflicht besteht, wenn das Kind in einer Tagesbetreuung im Sinne des   
§ 1 Absatz 1 der Satzung 
1. in einer Pflegefamilie im Rahmen des § 33 SGB VIII in originärer örtlicher Zuständig-

keit des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf unterge-
bracht ist oder 

2. in einer Einrichtung der Hilfen zur Erziehung über Tag und Nacht pädagogisch betreut 
wird und dort stationär untergebracht ist. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 3 - Höhe der Elternbeiträge, Beitragszeitraum 
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten der Einrichtung bzw. 
des Tagesbetreuungsangebotes zu entrichten. Die Beiträge für die Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege werden als volle Monatsbeiträge erho-
ben. 
 
(2) Im Fall des § 2 Abs. 2 der Satzung (Pflegeeltern im Rahmen § 33 SGB VIII) ist ein 
Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Anlage zu dieser Satzung für die zweite Ein-
kommensgruppe ergibt, es sei denn, das nachgewiesene Einkommen ist der ersten Ein-
kommensgruppe „Nullgruppe“ zuzuordnen. 
 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser Satzung ange-
fügten Beitragsstaffel. Die Elternbeiträge erhöhen sich in Anlehnung an § 19 Abs. 2 KiBiz 
alte Fassung (gültig bis 31.07.2020) jährlich um 1,5 %.  
 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird und endet mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das 
Kind die Einrichtung verlässt. Für das Angebot der Kindertagespflege ist der Beitragszeit-
raum der Zeitraum, in dem sich das jeweilige Kind in Kindertagespflege befindet. 
 
(4) Die Elternbeiträge werden für die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden erho-
ben. Unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme wird der maßgebliche Eltern-
beitrag für die Betreuungsform erhoben, für die das Kind angemeldet ist. Die Beitrags-
pflicht wird durch Schließungszeiten der Tageseinrichtung oder durch Urlaubs- und 
Krankheitszeiten der Kindertagespflegeperson auf Grundlage der Regelungen in den 
"Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des 
Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf“ nach dem Sozialge-
setzbuch VIII" nicht berührt. Das Kindergartenjahr entspricht dem Schuljahr. Auch bei 
streikbedingter vorübergehender Schließung des Tagesbetreuungsangebotes haben die 
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Beitragspflichtigen keinen Rechtsanspruch auf Aufhebung des Beitragsbescheides be-
züglich der Streiktage. 
 
(5) Für ein Kind, das bis zum 30. September sein 4. Lebensjahr vollendet (d. h. vier Jahre 
alt wird), ist gemäß § 50 Abs. 1 KiBiz ab dem 01. August dieses Kalenderjahres bis zu 
dessen Einschulung kein Elternbeitrag mehr zu leisten. 
 
(6) Der Elternbeitrag umfasst keine Verpflegungskosten. Diese sind zusätzlich erlaubt, 
1. für die Kindertagespflege im Rahmen des § 51 Absatz 1 Satz 5 KiBiz, zu entrichten 

an die Kindertagespflegeperson oder einen Anstellungsträger i. S. d. § 22 Abs. 6 
KiBiz. 

2. im Bereich der Kindertageseinrichtungen; hier kann der Träger der Kindertagesein-
richtung ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen (§ 51 Abs. 3 KiBiz). 

 
 
§ 4 - Einkommensermittlung 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Bei-
tragspflichtigen (§ 2 Elternbeitragssatzung) im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 (Brutto-Einkommen 
abzüglich Werbungskosten bzw. Gewinn) und Abs. 5 a S. 2 des Einkommenssteuerge-
setzes (= Abzug von Kinderbetreuungskosten) und vergleichbarer Einkünfte, die im Aus-
land erzielt werden. Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes über Freibeträge, Frei-
grenzen und Steuerbefreiungen sind für den Einkommensbegriff nach dieser Satzung 
nicht von Bedeutung und mindern das Einkommen ebenso wenig wie finanzielle Belas-
tungen (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge, Vorsorgeaufwendungen, steuerliche 
Sonderausgaben mit Ausnahme der Kinderbetreuungsaufwendungen (vgl. §§ 2 Abs. 5a 
S. 2, 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG), gesetzliche oder vertragliche Unterhaltsleistungen). 
 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
menveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen, 
sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die 
Beitragspflichtigen und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist 
dem Einkommen nicht hinzuzurechnen. 
 
Bezieht eine beitragspflichtige Person  Einkünfte aus  einem  Beschäftigungsverhältnis 
oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihr aufgrund dessen für den Fall 
des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung 
zu oder ist sie in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus 
diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurech-
nen. 
 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz 
zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen der 
bzw. des Beitragspflichtigen abzuziehen. 
 
(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen. 
1. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rahmen einer 

zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte lau-
fende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die Einkommenssi-
tuation voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages 
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erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen Verände-
rung folgt. 

2. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Bei-
tragsfestsetzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu 
Grunde gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 
01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen. 

 
 

§ 5 - Beitragsbefreiung und Beitragsermäßigung 
 
(1) Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder nehmen ein Angebot der Kin-
dertagespflege in Anspruch, so wird für das Kind eine Ermäßigung in Höhe von 70 % 
gewährt, für das sich der zweithöchste Beitrag ergibt. Für alle weiteren Geschwisterkinder 
wird kein Beitrag erhoben. Bei einem Einkommen von bis zu 42.000 € (EK 01, EK 02 und 
EK 03) wird kein Beitrag für ein Geschwisterkind erhoben. 
 
(2) Die Ermäßigung gilt auch für Geschwister von Kindern, welche bereits gem. § 50 
Abs.  1 KiBiz von der Beitragszahlung befreit sind. Besucht ein Kind eine heilpädagogi-
sche Einrichtung und ist somit beitragsfrei, ermäßigt sich der Beitrag für das Geschwis-
terkind mit dem Zeitpunkt, an dem das Kind gem. § 50 Abs. 1 KiBiz auch in einer Re-
geleinrichtung beitragsfrei wäre. 
 
(3) Beziehen eine bzw. ein Beitragspflichtige/r oder beide Beitragspflichtigen und/oder 
das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt werden soll, 
1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch II  

(§§ 19 ff SGB II) oder 
2. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (§§ 27 ff., §§ 41 ff SGB XII) oder 
3. Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz oder 
4. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- oder Lastenzuschuss) oder 
5. Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes,  
 
erfolgt für die Dauer des nachgewiesenen Leistungsbezuges immer eine Einstufung in 
die erste Einkommensgruppe (Elternbeitrag: 0,00 Euro). 
 
(4) Auf Antrag werden die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz oder teilweise erlassen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzu-
muten ist (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XII) ent-
sprechend. 
 
 
§ 6 - Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der Kindertageseinrichtungen 
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich die Namen, Anschriften, 
Geburtsdaten, die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder, die vertraglich vereinbarten 
Betreuungszeiten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten mit. Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitrags-
pflichtigen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben, wel-
che Einkommensgruppe gemäß der Anlage ihrem Elternbeitrag zu Grunde zu legen ist. 
Zum Nachweis des maßgeblichen Einkommens müssen die Beitragspflichtigen der Be-
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hörde sämtliche für die Beitragsermittlung relevanten und angeforderten Belege einrei-
chen. Bei einem Einkommen über der höchsten Einkommensgrenze wird auf die Vorlage 
von Nachweisen verzichtet. 
 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflich-
tet, Veränderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die 
Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht 
in ausreichendem Maße nach, so wird der entsprechend der Betreuungsform höchste 
Elternbeitrag festgesetzt. 
 
 
§ 7 - Beitragsfestsetzung, Fälligkeit 
 
(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid. Der Elternbeitragsbe-
scheid steht von vornherein unter dem Vorbehalt nachträglicher Überprüfung und Abän-
derung zur Gewährleistung der Beitragsgerechtigkeit und der Beitragserhebung nach der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Elternbeiträge werden jeweils zum 
01. des Monats fällig. 
 
(2) Bei einer vorläufigen Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt die endgültige Festset-
zung rückwirkend nach Vorlage der erforderlichen Einkommensunterlagen. Wird bei einer 
Überprüfung festgestellt, dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse ergeben 
haben, die zur Zugrundelegung einer anderen Einkommensgruppe führen, so ist der Bei-
trag ggf. auch rückwirkend neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 - Datenschutz 
 
Der Kreis Warendorf darf die zur Umsetzung dieser Satzung und die mit der Antragstel-
lung erforderlichen personenbezogenen Daten erheben, speichern und weiterverarbeiten. 
Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des 
SGB VIII sowie des SGB X in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
§ 9 - Bußgeldvorschriften 
 
Ordnungswidrig im Sinne der §§ 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 b) Kommunalabgabegesetz NRW 
(KAG NRW) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den in § 4 dieser Satzung bezeich-
neten Mitwirkungspflichten zuwiderhandelt, insbesondere Angaben zu Tatsachen und die 
Führung von Nachweisen unrichtig oder unvollständig tätigt und es dadurch ermöglicht, 
Beiträge zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Beitragsvorteile zu erlangen. Eine solche 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 
 
 
§ 10 - In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen zur Erhe-
bung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten-Beitragssatzung) vom 
10.12.2010 sowie zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Inanspruch-
nahme von Angeboten der Förderung von Kindern in der Kindertagespflege (Kindertages-
pflege-Beitragssatzung) vom 01.04.2011 in der Fassung vom 15.07.2011 mit Ablauf des 
31.07.2022 außer Kraft. 
 


